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Amtliche SeKonntmachnngen.
Reichsgcireideordnnng

sSr die Srvte 1S17.
Vom 21. Juni 1917 . (R . G. Bl . S . 507.)

(Schluß .)
V;Ji AebeWWvorschrlsteü.

§ 73. Folgende Verordnungen treten mit Beginn des
16 . August 1917 mit der Maßgabe der §§ 74 bis 77 außer
Kraft:

1. Verordnung über das Ausmahlen von Brotgetreide
vom 28 . Juni 1915 (Reichs-Gesetzblatt S . 379) ;

2. Verordnung über Brotgetreide und Mehl aus der
Ernte 1916 vom 29 . Juni 1916 (Reichs-Gesetzöl. S . 613)
in der Fastung der Bekanntmachung vom 24. Juli 1916
(Reichs-Gesetzbl. S . 782 — Sammlung Nr . 266/67 —) ;

3. Verordnung über Gerste aus der Ernte 1916 vom
6. Juli 1916 (Reichs-Gesetzbl. S . 659) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 24 . Juli 1916 (Reichs-Gesetzbl. S.
800 — Sammlung Nr . 273/74 —) ;

4. Verordnung zur Ergänzung der Bekanntmachung
über Gerste aus der Ernte 1916 vom 1. Dezember 1916
(Reichs-Gesetzbl. S . 1313) ;

5. Verordnung über Hafer aus der Ernte 1916 vom
6. Juli 1916 (Reichs-Gesetzbl. S . 666) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 24. Juli 1916 (Reich-Gesttzbl S.
811 — Sammlung Nr . 280/81 —) ;

6. Verordnung über Hülsenfrüchte vom 29. Juni 1916
(Reichs-Gesetzbl. S . 621) in der Fassung der Bekanntmach¬
ung vom 27. Juli 1916 (Reichs-Gesetzbl. S . 846 — Samm¬
lung Nr . 282 —);

7.  Artikel I . II , IV der Verordnung über Hülsenfrüchte
vom 14. .Dezember 1916 (Reichs-Gesetzbl. S . 1360 —
Sammlung Nr . 454 —) ;

8. Verordnung über Hülsenfrüchte vom 23. März 1917
(Reichs-Gesetzbl. S . 267 — Sammlung Nr . 548 —) ;

9. Verordnung über Buchweizen und Hirse vom 29.
Juni und 14. September 1916 IReichs-Gesetzbl. S . 625,
1031 — Sammlung Nr . 250 , 362 —) ;

10. Verordnung über Grünkern vom 3. Juli 1916
(Reichs-Gesetzbl. S . 649).

Mit dem gleichen Zeitpunkt treten , vorbehaltlich der
Vorschrift im § 74, die zur Ausführung dieser Verordnnn-
gen erlassenen Bestimmungen außer Kraft.

JMorgenrot!
Roman von Wilhelm v. Trotha.

47J (Nachdruck verboten.)

Langsam wurde bald der eine, bald der andere von
sorgender Kameradenhand zurückgezogen, halb behutsam
geschleppt, halb getragen , bis der Verwundete in Sicherheit
war und, von den bepeitstehenden Sanitätern verblinden,
hinab ins Tal , in die Stadt gefahren wurde.

Oberjäger Günzel hatte schon zwei Mann seines Ge¬
wehrs verloren . Der eine lag rot mit einem Kopfschuß
neben dem Gewehr , den Patronengurt noch zum Laden
bereit in der wetterharten Jägerfaust , der andere mit
einem schweren Schuß durch Schulter und Lunge . Kein
Ton des Schmerzes war über beider Lippen gekommen.
Der erste starrte wie versteinert für zwei Sekunden seinen
Oberjäger an , dann sank der Kopf nach vorn , aufs grüneMoos . Er war tot!

Bereits feit Stunden hatten die Gewehre der Jäger
schweigen müssen, da die Franzosen keinen neuen Vor¬
stoß gegen diese Kugelspritzen unternommen hatten.

Die Iägerposten , hoch oben in den Bäumen , sahen
auch keinen vorstürmenden Franzosen . Nur aus dem
Grase der Wiesen, dem Grün der Hecken oder dem Boden
des Waldes leuchteten grell, im Gold der zur Rüste ge¬
henden Sonne , rote Punkte zu den Deutschen herüber.
10, 20, 100, man zählte sie nicht mehr ! Rothosen, die
da unten den furchtbaren Kugeln der Jäger und deutschen
Infanterie erlegen waren , lagen da. Wohl bewegte sich
noch der eine oder andere , aber helfen konnte in diesem
erbitterten Waldkampfe keiner den da hingestrecktenVer¬
wundeten . Erst die schützende Nacht sollte sich hier als ein
Freund der Menschheit erweisen, lind wieder war sie in
diesem furchtbaren Waldgelände den deutschen Soldaten
der bitterste Feind.

Keine Minute durften die heldenhaften Männer ihre
Gewehre au» der Hand lassen, und nur immer der
zweite Mann konnte für Minuten seinen Kopf auf die ver- !

Der Reichskanzler kann bestimmen, daß einzelne Vor¬
schriften dieser Verordnungen früher außer Krasttreten.

§ 74. Die Bestimmungen , die von den Kommunalver¬
bänden oder Gemeinden auf Grund der Verordnungen
über Brotgetreide vom 25. Januar 1915, 28. Juni 1915
und 29 . Juni 1916 über die Verbrauchsregelung getroffen
sind, bleiben in Kraft; soweit sie mit den Vorschriften dieser
Verordnung nicht inEinklang stehen, sind sie bis zum 16.
August 1917 zu ändern oder zu ergänzen.

§ 75 . Wer mit dem Beginne des 16. August 1917 Vor¬
räte früherer Ernten an Früchten oder an Mehl aus Brot¬
getreide und Gerste, allein oder mit anderem Mehl ge¬
mischt, sowie an Schrot , Graupen , Grütze, Flocken, allein
oder mit anderen Nahrungs - oder Futtermitteln gemischt,
im Gewahrsam hat , ist verpflichtet, sie dem Kommunalver-
bande des Lagerungsorts bis zum 20. August 1917, ge-

j trennt nach Arten und Eigentümern , anzuzeigenr Vorräte,
j die zu dieser Zeit unterwegs sind, sind von dem Empfänger
j unverzüglich nach dem Empfange dem Kommunalverband
i anzuzeigen.

Der Kommunaloerband hat der Reichsgetreidestelle nach
einem von dieser festgesetzten Vordruck bis zum 31. August
1917 Anzeige über die Anmeldungen nach Abs. 1 sowie über
die in seinem Eigentume stehenden Vorräte zu erstatten.

§ 76. Die Anzeigepflicht (§ 75) erstreckt sich nicht auf
a ) Vorräte , die im Eigentume des Reichs, eines Bun¬

desstaats oder Elsaß -Lothringens stehen;
d) Vorräte , die im Eigentume der Reichsgetreidestllle

Geschäftsleitung G . m. b. H., der Zentral -Einkaufsgesell-
schaft m. b. H., der Reichsgerstengesellschaftm. b. H., der
Reichshülsenfruchtstelle G. m. b. H. oder der Bezugsvereini-
gung der deutschen Landwirte G. m. b. H. stehen;

v) Vorräte , die bei einem Besitzer an
1. Brotgetreide,
2. anderem Getreide,
3. Hülsenfrüchten,
4. Buchweizen und Hirse

einschließlich der aus der betreffenden Fruchtart hergestell¬
ten Erzeugnisse je 25 Kilogramm nicht übersteigen;

(1) Vorräte an aus Früchten hergestellten Erzeugnissen,
die durch einen K'vmmunalverband an Händler , Verarbei¬
ter oder Verbraucher seines Bezirks nach Maßgabe der iür
den Kommunalverband bestehenden Bestimmungen über die
Verbrauchsregelung bereits abgegeben ffnd.

§ 77. Mit dem Beginne des 16. August 1917 sind die
anzeigepflichtigen Vorräte (§75 Abs. 1, § 76) für den Kom¬
munalverband beschlagnahmt, in dessen Bezirk sie sich be¬

schränkten Arme legen und die müden Äugen schließen.
Dann schreckte er schon von selbst wieder auf und fragte
seinen Nebenmann:

„Was gibt's ?"
„Nichts ! Schlaf weiter I"
Matt und schlaff ließ der andere den Kopf fallen,

und er schlief, oft umgaukelt von wilden Träumen.
Wohl schrie der eine oder der andere in diesem Zustande
auf und kämpfte im Schlafe weiter, sonst aber war es
fast still im weiten Walde.

Stunde auf Stunde verrann , und kein Franzose
schien die Grenzer hier oben im Gebirge stören zu wollen.

Doch halt ! Was kam da?
Leise, zischend erklang es aus den deutschen Reihen:
„Halt ! — Wer da ?"
„Jägerschleichpatrouille 1"

«„Parole ?"
„Lüttich I'
„Kann passieren !"
Der Mann schlich aalglatt heran!
„Sie kommen," sagte er leise.
„Sie kommen I" gingen die zwei inhaltsschweren

Worte durch die deutschen Reihen.
Wie ein elektrischer Funke waren sie von Mann

zu Mann gesprungen , und wie mit einem Zauberschlage
waren alle mobil . Der noch eben mühsam niederge¬
kämpfte Schlaf verflog wie die Spreu vor dem Winde, und
glühend bohrten sich die Augen der deutschen Schützen
in die fast dunkle Nacht.

„Dicht herankommen lassen! Dann erst feuern !"
durchlief der Befehl die langen Reihen der harrenden
Deutschen.

Mäuschenstill lag ein jeder.
Doch horch ! — Was war das ? Aeste knackten! Dumpfe

Tritte waren zu vernehmen . Tannenzweige schlurrten
über Eisen- und Bleckteile dahin ! — Wirklich, sie kamen.
Aber noch war die Entfernung zu weit. Die Augen der
deutschen Männer schloffen sich für Sekunden , sie mußten
jetzt in den Ohren sitzen. Und das geübte Ohr des Jägers
hörte : Etwa noch dreihundert Schritt. — Also warten.

finken . Vorräte / die zu dieser Zeit unterwegs sind, sind für
den Kommunalverband befchlagnahmt, in dessen Bezirk sie
nach beendeter Beförderung abgeliefert werden.

Für diese Vorräte gelten die Vorschriften dieser Ver¬
ordnung.

Die Kommunalverbände haben die hiernach für sie be¬
schlagnahmten und die in ihrem Eigentume stehenden (§
75 Abs. 2) Vorräte der Reichsgetreidestelle zur Verfügung
zu stellen.

iv. Schluß- und Ettasoorschriste«.
§ 78 . Die Vorschriften dieser Verordnung beziehen sich,

vorbehaltlich des § 58e , nicht auf die aus dem Ausland ein-
gesührten Vorräte. Für diese Vorräte gelten die Verord¬
nungen vom 11. September 1915 (Reichs-Gesetzbl. S . 569,
in der Fassung vom 4. März 1916 (Reichs-Gesetzbl. S . 147
— Sammlung Nr . 127 —) und vom 28. Januar 1916
(Reichs-Gesetzbl. S . 67 — Sammlung Nr . 95 —).

Als Ausland im Sinne dieser Vorschriften gilt nicht das
besetzte Gebiet . Früchte und daraus hergestellte Erzeugnisse,
die aus dem besetzten Gebiet eingeführt werden, dürfen nur
an die Heeresverwaltungen , die Marineverwaltung , die
Reichsgetreidestelle , Geschäftsabteilung G. m. b. H. und die
Zentral -Einkaufsgesellfchaft m. b. H. geliefert werden.

I §79.Mit Gefängnis bis zu einem Jahre und mitGeldstrafe bis zu fünfzigtausend Mark oder mit einer bieder
Strafen wird bestraft:

1. wer unbefugt beschlagnahmte Vorräte beifeiteschafft,
insbesondere ans dem Bezirke des Kommunalverbandes,
für den sie beschlagnahmt sind, entfernt , sie beschädigt, zer-

I stört,sie zur Verarbeitung annimmt,verarbeitet,verarbei¬ten läßt , verbraucht oder sonst verwendet;
2 . wer unbefugt beschlagnahmte Vorräte verkauft, tauft

, oder ein anderes Veräußerungs - oder Erwerbsgeschäft über
! sie abschließt;

3 . wer die zur Erhaltung , Verwahrung und Pflege oer
Vorräte erforderlichen Handlungen pflichtwidrig (§§ 4, 46)
unterläßt;

4 . wer den nach § 8 erlassenen Bestimmungen zuwider¬
handelt oder wer Früchte zu Saatzwecken verkauft oder
kauft, obwohl er weiß oder den Umständen nach annehmen

! muß , daß sie nicht zu Saatzwecken bestimmt sind;
5. wer den gemäß § 17 Abs lg erlassenen Bestimm»n-

| gen zuwider ausmahlt oderausmahlen läßt;
6 . wer den auf Grund des § 18 Abs. 1 erlassenen Be-

! stimMungen über die Herstellung , den Vertrieb und die
j Preise der Erzeugnisse zuwiderhandelt;

7. wer höhere als die festgesetzten Mahllöhne und wn-

— Da, die ersten Laute ! Kommandos, die leise gegeben
wurden , dann ein lautes , mehrstimmiges:

„Ln avant 1“
Und nun:  das deutsche „SchnellfeuerI" — für die

Maschinengewehre : „Reihenfeuer I"
„Urra , urra , urra !" klang es erstickend in einem

furchtbaren Geknatter der Gewehre, und nun knackten die
deutschen Kugelspritzen unaufhörlich ! Sechs—zwölf—acht¬
zehn, alle die hier oben und im Walde und anschließend
in die deutschen Stellungen eingebaut waren, feuerten so
furchtbar, daß es aussah , als spritzte aus ihnen ein ein¬
ziger, ununterbrochener Feuerstraht ! Dazu das Geknatter
der Büchsen und Gewehre. Das Mündungsfeuer der
Deutschen glich einent schönen, regelmäßigen Feuerwerk.

Wilde Schreie und französische Flüche drangen ver¬
einzelt an die Ohren der ruhig im Feuer liegenden deutschen
Schützen. Keine Aufregung war zu werten, aber in
diesem wilden Getöse spannte ein jeder seine Nerven aufs
höchste an.

Ein, zwei, fünf, zehn und mehr Schritt vor den
feuerspeienden deutschen Linien brachen die Franzosen zu¬
sammen , schlugen wohl gar im Todeskampf oder schwer
verwundet noch mit den Kolben nach diesen entsetzlichen
Feuergarben oder griffen in ihrer Verzweiflung nach den
Mündungen der deutschen Gewehre.

Krach! fuhr dann von einem halbaufgerichteten
Schützen der Kolben auf den feindlichen Körper nieder.

Kein Urra war mehr zu vernehmen, nur wilde
Verzweiflungsschreie , die sich aber mehr und mehr ent¬
fernten.

Dtzr Angriff war in dem furchtbaren Feuer der
Deutschen einfach mit furchtbaren Blutopfern zusammenge¬
brochen.

„Stopfen !" ging der Befehl durch die Reihen der
Verteidiger , und allmählich erstarb das bis dahin wie
rasend klingende Geknatter und Tacken der Gewehre.

Ab und zu schoß in seiner Angst ein weichender
Franzose noch sein Gewehr ab, dann erstarb auch di»s
Feuer , und tiefe Stille lag über Flur und Wald.

(Fortsetzung folgt.)
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fügen Verarbeitungslöhne oder Vergütungen (§ 52) fordert
oder sich versprechen oder gewähren laßt;

8. wer den Vorschriften im § 49 zuwider den Eintritt
in die Räume , die Besichtigung, die Einsicht in die Geschäfts¬
aufzeichnungen, die Feststellung der vorhandenen Vorräte
oder die Entnahme von Proben verweigert oder die gemäß
§ 18 Abs. 2, § 25 Abs. 3, § 49 Abs. 2 von ihm erforderte
Auskunft nicht erteilt oder wissentlich unrichtige oder un¬
vollständige Angaben macht.

9. wer der Vorschrift im § 50 zuwider Verschwiegenheit
nicht beobachtet oder der Mitteilung oder Verwertung von
Geschäfts- oder Betriebsgeheimnissen sich nicht enthält;

10. wer die ihm nach § 3 Abs. 2 § 6, § 9 Abs. 2, § 75
Abs. 1 obliegende Anzeige nicht in der gesetzten Frist erstat¬
tet oder wissentlich unrichtige oder unvollständige Angaben
macht;

11. wer den Vorschriften des § 11 Abs. 2, § 48 Abs. 1,
2, § 53, § 54 Abs. 1, § 55 Abs. 1, § 78 Ws . 2 Satz 2 zu¬
widerhandelt : v

12. wer den Anordnungen zuwiderhandelt , die eine
Landeszentralbehörde , eine höhere Verwaltungsbehörde,
ein Kommunalverband oder eine Gemeinde aus Grund der
§§ 57, 58, 60, 61, 62 Abs. 2, §§ 63, 65, 66 , 70 Abs. 1 Satz
2, § 71 erläßt oder die nach § 74 in Kraft bleiben.

Der Versuch ist strafbar.
Im Falle der Nr . 9 tritt die Verfolgung nur auf Antrag

des Betriebsinhabers ein . .
Bei vorsätzlichemVerschweigen, Beiseiteschaffen, Veräu¬

ßern oder Verfüttern von Vorräten muß die Geldstrafe,
wenn ausschließlich auf sie erkannt wird , mindestens dem
dreifachen Werte der Vorräte gleichkommen, auf die sich die
strafbare Handlung bezieht.

Neben der Strafe kann in den Fällen der Nrn . 1 bis 6,
10 bis 12 auf Einziehung der Früchte oder Erzeugnisse er¬
kannt werden , auf die sich die strafbare Handlung bezieht,
ohne Unterschied, ob sie dem Täter gehören oder nicht, so¬
weit sie nicht gemäß § 70 für verfallen erklärt worden sind.

§ 80. Ist eine der im § 79 bezeichneten strafbaren Hand¬
lungen gewerbs- oder gewohnheitsmäßig begangen , so kann
die Strafe auf Gefängnis bis zu fünf Jahren und Geld¬
strafe bis zu hunderttausend Mark erhöht werden . Neben
Gefängnis kann auf Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte er¬
kannt werden.

§ 81. Der Reichskanzler kann Ausnahmen von den
Vorschriften dieser Verordnung zulassen.

§ 82. Diese Verordnung tritt am 25 . Juni 1917 in
' Kraft . Der Reichskanzler bestimmt den Zeitpunkt des Außer¬

krafttretens.
Be r l i n , den 21. Juni 1917.

D « Stellvertreter des Reichskanzlers.

Bezirks - Verordnung
über die Erfassung von Eiern in den Landkreisen.

Auf Grund der Verordnungen des Stellvertreter des
Reichskanzlers über Eier vom 12. August 1916 (R . G . Bl.
S . 927) und vom 24. April 1917 (R . G . Bl . S . 374) , sowie
der §§ 12 und 15 der Bpndesratsverordnung über die Er¬
richtung von Preisprüfungsstellen und die Versorgungs-
Regelung vom 25. September bezw. 4. November 1915 (R.
G . Bl . S . 607 und 728 wird für die Landkreise des Regie¬
rungsbezirks Wiesbaden folgende Anordnung erlassen:

'§ 1. Die Geflügelhalter dürfen die in ihrem Betriebe er¬
zeugten Eier von Hühnern , Enten und Gänsen nur an die
vom Kcmmunalverband ftir ihren Wohnort bestimmte
Samelstelle oder an die vom Kommunalverband bestellten
Sammler und Käufer abliefern.

Jede anderweitige entgeltliche oder unentgeltliche Ab¬
gabe von Eiern , gleichgültig ob sie in den Räumen des
Geflügelhalters oder irgendwo sonst erfolgt , ist verboten ; —
ebenso jede Mitnahme oder Versendung von Eiern mit der
Eisenbahn , Post oder anderen Beförderungs -Gelegenhei¬
ten, — soweit nicht der Kommunalverband die Genehmig¬
ung erteilt.

' Für die Abgabe von Bruteiern ist die Bekanntmachung
der Landeszentralbehörde vom 17. Januar 1917 (Reg .-
Amtsbl . Nr . 6 vom 10. Februar 1917 S . 33) maßgebend.

§ 2. Die Abgabepflicht des einzelnen Geflügelhalters
beträgt für das Huhn im Jahre mindestens 30 Eier mit der
Maßgabe , daß jedesmal 20 Proz . des Hühnerbestandes in
Abzug gebracht wird.

Welche Ablieferungszahlen auf die einzelnen Monate
vom 1. April 1917 bis 31. März 1918 entfallen , setzt der
Kommunalverband fest.

§ 3. Der Landrat bestimmt für jede Gemeinde die Zahl
der 'abzuliefernden Eier , wobei auf besonders ungünstige
Erzeugungs -Verhältnisse , sowie auf Betriebe mit geringer
Hühnerzahl und kopfreicher Familie Rücksicht genommen
werden kann, jedoch unbeschadet der nach § 2 der errechnen¬
den Mindestzahl der zu erfassenden Eier.

§ 4. Geflügelhaltern , die ihre Lieferungspslicht nicht er¬
füllen, kann der Kommunalverband nach fruchtloser Ver¬
warnung die Zuteilung anderer Lebensmittel und Bedarfs¬
gegenstände sperren.

§ 5. Die Bezirks-Eierstelle bestimmt, wieviel Eier in
den Kommunalvevbäuden an Unversorgte (Nichtgeflügelhal-
ter) abgegeben werden dürfen und wohin Ueberschußkreise
die Ueberschüffe abzuführen haben.

§ 6. Die Kommunalverbände haben die nötigen Aus¬
führungsvorschriften , namentlich hinsichtlich der Ueberwach-
ung der Ablieferungspflicht der Einrichtung von Sammel-
stellen und der Bezahlung der Eier sofort zu erlassen.

§ 7. Zuwiderhandlungen gegen vorstehende Bestimm¬
ungen und die darauf gegründeten Anordnungeb werden
mit Gefängnis bis zu einem Jahr und mit Geldstrafe bis zu
10 000 c4l  ober mit einer dieser Strafen bestraft. Neben
der Strafe können Eier , die der Verkehrs - und Verbrauchs¬
regelung entzogen werden , ohne Enstchädigung zu Gunsten
des Kommunalverbandes eingezogen werden.

§ 8. Diese Verordnung tritt sofort in Kraft.
Wiesbaden,  den 15. Mai 1917.

Der Regierungspräsident : von M e i st e r.

Verordnung
über die Regelung des Verkehrs mit Eiern im Kreise

St . Goarshausen.
Auf Grund der Verordnungen des Stellvertreters des

Reichskanzlers über Eier vom 12. August 1916 (R .-G.-Bl.
S . 927) und vom 24 . April 1917 (R .-G .-Bl . S . 374), so¬
wie der §§ 12 und 15 der Bundesratsverordnung über die
Errichtung von Preisprüfungsstellen und die Versorgungs¬
regelung vom 25. September bezw. 4. November 1915 (R .-
G.-Bl . 607 und 728) sowie auf Grund der Bezirksverord¬
nung des Herrn Regierungspräsidenten über die Erfassung
von Eiern in den Landkreisen vom 15. Mai 1917 wird a-s
Ergänzung dieser letzteren Verordnung ftir den Umfang des
Kreises St . Goarshausen folgendes bestimmt:

§ 1.
Die Gemeindebehörden haben für die ordnungsmäßige

Ablieferung der nach § 2 der Bezirksverordnung abgabe¬
pflichtigen Eier Sorge zu tragen.

§ 2 .
Die Abgabepslicht des einzelnen Geflügelhalters

beträgt für das Huhn ohne die im Laufe des Jahres erbrü¬
teten Kücken im Jahr mindestens 30 Eier mit der Maßgabe,
daß 20 Proz . des Hühnerbestandes in Abzug gebracht wird.

Auf die einzelnen Monate verteilt sind von den Geflügel¬
haltern abzuliefern je Huhn im April , Mai und Juni je
5 Eier , im Juli und August je 4 Eier , im September 2, im
Oktober 1 und im März 3 Eier.

Für je 2 Haushaltungsangehörige bleibt ein Huhn für
die Ablieferung außer Ansatz.

§ 3.
Es sind zu unterscheiden: Eierselbstversorger und Eier¬

versorgungsberechtigte.
§ 4.

Eierselbstversorger sind die Geflügelhalter , die Angehö¬
rigen ihrer Wirtschaft, einschließlich des Gesindes sowie
ferner Naturalberechtigte , insbesondere Altenteiler und Ar¬
beiter , soweit sie Kraft ihrer Berechtigung oder als Lohn
Eier zu beanspruchen haben.

Dieselben haben nur soweit Anspruch auf Eier , als dem
Geflügelhalter nach restloser Erfüllung seiner Ablieferungs¬
pflicht noch Eier zur Verfügung stehen.

§ 5.
Die Eierversorgungsberechtigten erhalten auf Antrag

Eierkarten . Die Eierkarte gibt einen Anspruch auf eine ge¬
wisse Menge Eier nicht.

§ 6 .

Der Kreisausschuß bestimmt, wieviel Eier von den Ge¬
meinden zur Abgabe an ihre Versorgungsberechtigten zu¬
rückgehalten werden dürfen.

Die Abgabe der Eier an die Verbraucher darf nur auf
Grund von Eierkarten erfolgen.

§7.
An Krankenhäuser , Lazarette , Anstalten , Konditoreien

und Gastwirtschaften können Eier auf Grund von Bezugs¬
scheinen, die von der Gemeindebehörde auszustellen sind,
abgegeben werden . Es sind jedoch Bezugsscheine nur für
diejenigen Eiermengen auszustellen , die von der Kreiseier¬
stelle angewiesen worden sind.

§ 8 .
Mit Gefängnis bis zu einem Jahr und mit Geldstrafe

bis zu 10 000 M oder mit einer dieser Strafen wird bestraft
wer diesen Anordnungen zuwiderhandelt . Neben der Strafe
können Eier , die der Verkehrs- und Verbrauchsregelung
entzogen werden , ohne Entschädigung zu Gunsten des Kom-
munalverbandes eingezogen werden.

§ 9.
Frühere Verordnungen über die Eierverbrauchsrege¬

lung im Kreise St . Goarshausen , welche dieser entgegen
stehen, werden hiermit aufgehoben.

tz 10.
Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Veröffentlich¬

ung im Amtlichen Kreisblatt in Kraft.
St . Goarshausen , den 9. Juli 1917.
4er Kreisausschuß des Kreises St . Goarshausen.

Berg,  Geheimer Regierungsrat.

AuSsührnllgS - Bestim » u « sen
zu der Verordnung über die Regelung des Verkehrs mit

Eiern im Kreise St . Goarshausen vom 22. Mai 1917.
1. Die Bürgermeister haben den Bestand an Hühnern

in den Gemeinden festzustellen und zu errechnen, wieviel
Eier nach Maßgabe der Bestimmungen in § 2 der Verord
nung von den einzelnen Geflügelhaltern abzuliefern sind
Die errechneten Zahlen sind in Formblätter einzutragen,
welche vom Kreise geliefert werden . Erstmalig kann die
Aufnahme vom 1. Juni 1917 zur Eintragung in die Form
Blätter benutzt werden.

2. Die von den Geflügelhaltern bereits seit dem 1 April
an die Sammelstellen gelieferten Eier sind von den Bür¬
germeistern auf Grund der in den Sammelstellen geftihrten
Listen festzustellen und in die auf dem oben erwähnten
Formblatt eingerichtete Spalte zwecks Anrechnung auf die
Lieferungspflicht des Geflügelhalters einzutragen.

St . Goarshausen , den 9. Juli 1917.
Der Vorsitzende des Kreisausschuffes.
Berg,  Geheimer Regierungsrat.

Die Wiederwahl des Bürgermeisters Geisel-Lierschied
zum Bürgermeister der Gemeinde Lierschied auf die gesetz¬
mäßige Amtsdauer von 8 Jahren , ist in Gemäßheit des §
55 der Landgemeindeordnung von mir bestätigt worden.

St . Goarshausen , den 12. Juli 1917.
Der Königliche Landrat.

Berg,  Geheimer Regierungsrot.

Bnmrairte Bogen mit BorÖrucfc
m Aufkleben der Zusarfleischkurten-AkschnMe

hält oorrölig
Bichdrssnei Reiz öchillel

Oberlahnstein.

Der deutsche Tagesbericht.
WTB . (Amtlich.) Großer Hauptqvartier»

12. Juli , vormittag:
Westlicher Kriegsschauplatz.

Heeresgruppe Kronprinz Rupprecht.
Der Angriff der Marine -Infanterie am 10. Juli stellt

ein schöner großer Erfolg dar . Der Feind hat Gegenan¬
griffe nicht zu führen vermocht. Die Kampftätigkeit der Ar¬
tillerien war gestern in Flandern, , vor allem südöstlich
Ypern , an der Artoissront , bei Lens und Bullecourt gestei-
gert . Mehrere Erkundungsunternehmungen wurden von
uns erfolgreich durchgeführt . Bei Mouchy stürmten Sturm¬
trupps aus hanseatischen Regimentern unter wirkungsvoller
Mithilfe von Flammenwerfern eine Reihe englischer Grä¬
ben, aus denen eine größere Anzahl Gefangene zurückge¬
bracht wurde.

Heeresgruppe deutscher Kronprinz.
In der Westchampagne und auf dem linken Maasufer

entwickelten sich im Laufe des Tages heftige Feuerkämpfe.
Einige Aufklärungsgefechte verliefen günstig.

Front des Generalfeldmarschplls Herzogs Albrecht von
Württemberg.

Nichts Besonderes.
Oeftlicher Kriegsschauplatz.
Heeressront des Generalseldmarschalls

Prinzen Leopold von Bagern.
Wieder war bei Riga , Smorgon und Baranowitschi die

Feuertätigkeit lebhaft. Auch bei Luck und aus dem Ostgali-
zischen Kampsselde schwoll sie zeitweilig zu erheblicher
Stärke an . An der Schtschara wurden russische Jagdtrup¬
pen, am Stochod, südöstlich Kamel, feindliche Teilangrifse
zurückgewiesen.

Zwischen Dnjestr und den Karpathen fühlten die Russen
mit gemischten Abteilungen gegen die Lemnica-Stellung
vor . Bei Kaluß erreichten die Vortruppen das Wcstuser des
Flusses.

Mazedonische Front.
Nichts Neues.

Der erste Generalquartiermeister : Ludendorss.

Abcndbericht d- s Großen Hauptquartiers.
B e r l i n , 12. Juli . (Amtlich.) Im Westen lebhafte

Feuertätigkeit in der Champagne.
Im Osten örtliche Kämpfe südlich des Dnjestrs.

Oefterreiih-tlngarifcher Tagesbericht
WTB . Wien,  12 . Juli . Amtlich wird verlautbart:

OestlicherKriegsschauplatz.
In Rumänien und in den Karpathen nichts von Belang.
Südlich des Dnjestrs gelangten die Russen bis an unsere

Lomnicastellung . Bei Kalusz kam es auf dem Westu'fer des
Flusses zu Kämpfen . Am Stochod nördlich der Bahn Grod-
no-Kowel wurde ein russischer Vorstoß abgeschlagen.

Italienischer Kriegsschauplatz.
Als Entgelt für die Heimsuchung Jdrias durch italienische

Flieger bewarf gestern ein österreichisch-ungarisches Flug¬
zeuggeschwader den Bahnhof und die ausgedehnten Barak-
kenlager bei Cividale mit Erfolg . Bei dem kleinen Col
Bricon drangen gestern früh unsere Sturmtruppen in die
feindlichen Stellungen ein , machten die Besatzung nieder;
sprengten große Mengen italienischer Munition und kehr¬
ten mit Gefangenen zurück.

Südöstlicher Kriegsschauplatz.
, Keine Aenderung.

Der Chef des Generalstabs.

Reue U-Booterfolge.
WTB . Berlin,  12 . Juli . (Amtlich.) Im Sperr¬

gebiet um England wurden wiederum eine größere Anzahl
Dampfer und Segler versenkt. Darunter befanden sich der
englische bewaffnete Transportdampfer „Armadale " (6153
To .) , mit Truppen , Munition und Proviant von Liver¬
pool nach Saloniki , der italienische Dampfer/ „Nostra Ma-
dre" mit 940 To . Mais von Amerika nach England und ein
großer unbekannter Dampfer , der aus einem Geleitzuge
herausgeschossenwurde.

Der Chef des Admiralstabs der Marine.

Die Stellung des Kanzlers.
Berlin,  12 . Juli . In Abgeordnetenkreisen wird

nicht mehr gezweifelt, daß die Stellung des Reichskanzlers
bis auf weiteres gesichert ist. Auch glaubt man , daß we¬
nigstens vorläufig keiner der Staatssekretäre von seinem
Posten scheiden wird.

Lucanus ' Nachfolger beim Reichskanzler.
B e r l i n . 12. Juli . Der Chef des Zivilkabinetts , Pa-

lentini , stattete heute im Laufe des Vormittags dem Reichs¬
kanzler einen Besuch ab.

Fünf preußische Minister erbitten ihre Entlassung.
B e r l i n , 12. Juli . Wie die „Berliner Abendzeitung ",

die anstelle des verbotenen „Berl . L.-A." dessen Lesern zu-
geht, berichtet, haben die Minister von Breitenbach , Frhr.
von Schorlemer -Lieser, v. Loebell , Beseler und v. Trott zu
Solz infolge der Entscheidung zugunsten des Reichstags¬
wahlrechts für Preußen ihre Abschiedsgesuche eingereicht.

Plötzliche Erkrankung Spahns.
WTB . B e r l i n , 12. Juli . In der heutigen Fraktions¬

sitzung des Zentrums , die um 11 Uhr vormittags stattfand,
erkrankte plötzlich der Vorsitzende Dr . Spahn , nachdem er
eine längere Rede gehalten hatte . Die Fraktionssitzung
wurde darauf aufgehoben . Präsident Dr . Spahn verblieb
zunächst im Fraktionszimmer . Zwei Aerzte, die Abgeord¬
neten Dr . Gerlach und Dr . Schatz, bemühten sich um den
Kranken, der zunächst das Bewußtsein verloren hatte.
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Der Kronprinz und die Parteien.

Berlin , 12. Juli . Der Kronprinz hat heute vor¬
mittag nacheinander die führenden Abgeordneten der Par¬
teien des Reichstages empfangen und mit jedem kurze Zeit
über die politische Lage gesprochen. •

Vom Kronprinzen.
Berlin,  12 . Juli . Der Kronprinz stattete heute

vormittag dem östereichisch-ungarischen Botschafter Prinz
Hohenlohe einen längeren Besuch ab.

Berlin,  12 . Juli . Wie die Blätter melden, hat die
Nationalliberale Reichstagsfraktion gestern nach nochmal¬
iger Erörterung der Lage endgültig abgelehnt , sich der vom
AbgeordnetenErzberger den Parteien vorgeschlagenen Frie¬
denserklärung anzuschließen.

Bayern gegen eine Parlamentarisierung.
München,  12 . Juli : In ihrem heutigen Leitartikel

mit der Ueberschrift: „Der Ruf nach einer Parlamentarisie-
.rung " spricht sich die „Bayrische Staatszeitung " stark gegen
eine Parlamentarisiernng aus . Es heißt da, u. a.: „Jeder
vorurteilslose . Kenner der Geschichte unseres Verfassungs¬
lebens und unserer Parteiverhältnisse wird zugeben müssen,
daß eine Uebertragung des parlamentarischen Systems aus
Deutschland eine Unmöglichkeit ist und daß sie eine Maß¬
nahme wäre , die den Bestand desDeutschen Reiches aufs
allerschwerste gefährden würde ."

Die Ernteaussichten Ostpreußens
sind sebr verschieden, doch kann man im Durchschnitt auf
eine befriedigende Ernte rechnen. Der Roggen steht zwar
dünn , aber ziemlich kräftig ; Hafer und Gerste stehen durch¬
aus beledigend , Kartoffeln stehen gut , doch ist für diese
F acht zur Knollenentwicklung Regen erwünscht. Im all¬
gemeinen dürfte die diesjährige Ernte der vorjährigen nicht
nachstehen, besonders nicht, was Hafer anlangt.

Die Herabsetzung der Fleischration.
Reichstagsabgeordneter Schmidt hat an der Viehbe-

fichtigungsreise einer Kommission des Reichstages teilge¬
nommen und im „Vorwärts " über seine dabei gewonnenen
Eindrücke einen längeren Bericht veröffentlicht. Schmidt
teilt über den Zustand des Viehes mit , unsere Fleischver¬
sorgung hätte dazu geführt , daß langsam bereits in die
Milchviehbestände eingegriffen würde . Die Bedenken dieser
Maßnahme könnte man nicht von der Hand weisen, sofern
es sich um Kühe handele , die noch einen guten Milchertrag
aufwiesen . Aus dem eigentlichen Bezirk unserer Weidevieh¬
aufzucht im Norden hat der Abg. Schmidt den Eindruck ge¬
wonnen , daß die gegenwärtige Massenabschlachtung insofern
unwirtschaftlich sei, weil das Vieh nach der Ausnutzung des
Weideganges in besserem Fleischzustande sein würde . Auch
im Thüringer Wald , wo die Viebsteände mit Sorgfalt und
Liebe durchgehaltn würden , ergeben sich nach den Ausführ¬
ungen Schmidts für den Kleinbesitz die nachteilichsten Ein¬
drücke, zumal gerade der Kleinbesitz fast ohne Ausnahme
Kühe als Spannvieh brauche. Es ergibt sich aus diesem doch
gewiß nicht agrarische gesinnten Bericht im Jntereffe un¬
serer ganzenErnährung , daß He Heruntersetzung derFleisch-
ration ein dringendes Gebot ist.

Frankreich verlangt Elsatz-Lochringen.
WTB . Paris,  12 . Juli . In seiner Rede über El¬

saß-Lothringen im Senatsausschuß ftir auswärtige Ange¬
legenheiten erklärte Ribot:

„Wir haben ein unverlierbares Recht auf Elsaß-Lothrin¬
gen und können die Volksabstimmung nicht zulassen."

Widerstand der Ukrainer und Finnen.
WTB . Stockho »lm,  12 . Juli . „Stockholms Tidnin-

gen" meldet aus Haparanda , daß die Truppen in der
Ukraine sich geweigert hätten , an Kerenskis Offensive teilzu¬
nehmen . 5000 Soldaten hätten den großen Bahnhof in
Kiew besetzt und versuchten, andere Soldaten dazu zu über¬
reden , gleichfalls die Abreise an die Front zu verweigern.

Nach Meldungen finnischer Zeitungen endeten die
Kämpfe zwischen finnischen Bauern und russischen Soldaten
in Herme mit einem Siege der Bauern . Diese warteten in
Verstecken, bis die Soldaten ihre Munition verschossen hat¬
ten und stürzten sich dann auf die Russen, von denen über
500 verwundet Dder getötet wurden.

Gerard aus dem diplomatischen Dienst entlassen.
WTB . G e n f , 12. Juli . Wie dem „Matin " aus New-

york berichtet wird , ist der frühere amerikanische Botschaf¬
ter in Berlin , Gecknd, auf seinen Antrag aus dem diplo¬
matischen Dienst entlasten worden.

Deutscher Reichst«-.
Der Reichstag erledigte am Mittwoch die Gesetzentwürfe

über die Kriegsbeschädigten-Fürsorge und über die Entschä¬
digung der Handelsschiffahrt ohne bemerkenswerte Debatte
in erster Lesung, und überwies beide Vorlagen besonderen
Kommistionen . Staatssekretär Helfferich beteiligte sich an
der noch nicht zweistündigen Verhandlung . Die Aufmer'k-
samkeit des Hauses galt aber nur in geringem Maße den
Darlegungen des Staatssekretärs oder dem Verhandlungs-
gegenstande, die Abgeordneten erörterten vielmehr in den
Wandelgängen eifrig die großen Tagesfragen , soweit sie
nicht zu Fraktionssitzungen vereinigt waren . Da auch
am Freitag nur kleine Vorlagen , die Verabschiedung der ani
Mittwoch in erster Lesung besprochenen Entwürfe , auf der
Tagesordnung stehen, so ist die große Debatte über die in¬
nerpolitische Lage und über die Kriegszielfvage erst am
Sonnabend zu erwarten.

«ns ötndl und Kreis.
Oberlahnstein, den 13. Juli.

: !: K l e i n b a h n . Die angesagte Fahrplanänderung
bei unserer Kleinbahn betrifft nur die Strecke St . Goars¬
hausen- Nastätten und zwar nur die Sonntagsfahrten.
Man hat vielfachen Wünschen Rechnung getragen und einen
Frühzug eingelegt , ebenso ein Zug am späten Abend.
Sonntags lautet also jetzt der Fahrplan ab 15. Juln

St . Goarshausen ab 6,50 3,25 10,30
Reichenberg ab A 7,05 3,45 10,50
Bogel 7,25 4,10 11,10
Nied erw allmenach 7,30 4,15 11,15
Nastätten an 7,40 4,23 11,20

Nastätten ab 5,30 11,10 8,40
Niederwallmenach ab 5,45 11,25 8,55
Bogel ab 5,55 11,35 9,05
Reichenberg ab 6,10 11,50 9,15
St . Goarshausen an 6,25 12,05 9,25

Von Nastätten nach Zollhaus fahren Sonntags die Züge ab
Nastätten 6,15 und 4,40 . Auf der Strecke Nastätten - Brau-
bach gibt es insofern eine Aenderung , daß der Zug 6,50
ab Nastätten jetzt Sonntags 8,10 Uhr abfährt und in Brau-
bach um 10,03 vormittags eintrifft . Für die Wochentage
bleibt der Fahrplan unverändert.

!! Die Einführung der Holzsohle.  Die
Schuhmacher -Jnnungsmeister in Groß -Berlin haben in ei¬
ner Versammlung über die Neueinführung der Holzsohle
beraten . Es wurden einige Holzsohlen gezeigt und bemerkt:
Die große Lederknappheit und Teuerung mache die Ver¬
wendung der Holzsohle zur unabweisbaren Pflicht . Die
Holzsohle müsse auf der Brandsohle befestigt und alsdann
mit Abfalleder überzogen werden . Sie sei elastisch, wasser¬
dicht und voraussichtlich auch haltbar , so daß sie als Not¬
behelf gut zu verwerten sei. Es wurde beschlosten, für die
Verarbeitung der Holzsohle 1 Mark 50 Pfennig Arbeits¬
lohn zu berechnen.

: : Sammelt Ob st kern  e !̂ Bei dem großen Ver¬
ständnis aller Bevölkerungsschichten für alle Mittel oes
Wirtschaftskampfes dürfen ' wir annehmen , daß der schöne
Erfolg , den die Obstkernsammlung im ersten Jahre ihres
Bestehen zeitigte , 1917 noch bedeutend übertroffen werden
wird , zum Vorteil unserer Fettbilanz . Jedermann , in den
Städten wie auf dem Lande , ist berufen, an diesem Werk
tätig mitzuhelfen . Jeder Kern ist wichtig!

Niederlahnstein, den 13. Juli.
!-! K e i n e P r e i s e r h ö h u n g für Zündhölzer . Der»

Verein deutscher Zündholzfabrikanten hatte mit Rücksicht
auf die neuerdings eingetretenen Preissteigerungen für
Chemikalien sowie die gestiegenen Selbstkosten eine Preis¬
erhöhung für Zündhölzer beantragt . Die Reichsregierung
hat diesem Anträge aber nicht stattgegeben.

(§) Saatwintergerste.  Der Präsident des Kriegs-
ernährnngsamts hat bestimmt, daß die Landwirte aus der
von ihnen geernteten Wintergerste das erforderliche Saat¬
gut für ihren eigenen Betrieb zurückbehalten dürfen . Die
Veräußerung von Saatgerste und der Handel mit Saat¬
gerste bleibt dagegen nach wie vor bis zum Erlaß der dem¬
nächst erscheinenden Verordnung über den Verkehr mit
Saatgut verboten.

sammlung des Kreisverbandes für Handwerk und Gewerbe
im Kreise St . Goarshausen stattfinden und zwar mittags
y22 Uhr . Zur Besprechung kommt außer sonstigen Ver¬
bandsangelegenheiten das Rundschreiben der Handwerks¬
kammer betr . Aufstellung einer Liste der Hilfsdienstpflich¬
tigen.

g Lierschied,  13 . Juli . Unser langjähriger Herv
Bürgermeister Geisel, der sich in seinem Amte die Achtung
der Bürger zu erwerben verstand, wurde vor kurzem auf
weitere 8 Jahre wiedergewählt . Hoffentlich ist es Herrn
Geisel vergönnt , dies Amt noch recht lange zum Wohl un¬
serer Gemeinde so weiter zu versehen und wünschen wir ihm
dazu die erforderliche Gesundheit.

b Nastätten,  12 . Juli . PersoMlien . Wie mitge¬
teilt wird , trifft Ende dieser Woche Herr Gendarmeriewacht¬
meister Ackermann wieder hier ein, um die ordentlichen
Dienstgeschäfte zu übernehmen.

Bmls-tes.
* Camberg,  12 . Juli . Eisenbahnunfall . Der um

1,19 Uhr mitags von Limburg hier eintrefefn.de Personen¬
zug stieß mit einem Güterzug zusammen. Einige Personen
wnrden leicht verletzt. Der Sachschaden ist gering.

Barfuß.
Die schon als bevorstehend angekündigte Errichtung von

18 Schuhwaren -Handelsgesellschaften, welche die Verteilung
der Fabrikate im ganzen Reichsgebiet auszuführen haben,
wird hoffentlich ersprießliche Folgen zeitigen. Sie weist
aber von neuem auf die Knappheit in Schuhwaren hin,
mit der das Publikum sich schon immer mehr eingerichtet
hat . Daß junge Leute beiderlei Geschlechter zum Äarfuß-
gehen sich entschließen oder Holzsandalen tragen , kommt
mehr und mehr in Aufnahme , es kann jetzt in der warmen
Jahreszeit auch unbedenklich geübt werden. Die Erspar¬
nis an Leder und an Strümpfen bis zum Herbst ist erheb¬
lich, darum heißt es, vom Raten schnell zu den Taten über-
zugehen. In der Universitätsstadt Würzburg ist das Bar¬
fußgehen „offiziell proklamiert " worden , das hat gute Wir¬
kung erzielt . Wie am Leder, so ist auch der Vorrat an
Strümpfen zusammengeschmolzen, die Sparsamkeit muß
auch auf diese Kleidungsstücke ausgedehnt werden. Sie
kann um so mehr geübt werden , als in der bevorstehenden
ersten Julihälfte die großen Schulferien ihren Anfang neh¬
men , in denen Schuh und Strümpfe um so eher im Ge¬
brauch einmal ausgeschaltet werden können. Die Kinder
werden sich schon ziemlich leicht hineinfinden , so daß es
auch die besorgten Mütter tun können.

Krähenwucher.
Um zur Vermehrung der Nahrungsmittel in den Städ¬

ten beizutragen , hatte ein Landwirt unter anderem über
hundert Saatkrähen , gut ausgehäkelt, ausgekühlt und ver¬
packt an einen Verkaussvermittler nach Berlin geschickt. Der
Landwirt erhielt laut Mitteilung eines gastwirtsgewerb¬
lichen Fachblattes für das Stück nach Abzug der Kosten 9
Pfennig ; das Lebensmittelgeschäft zahlte dem Vermittler
20 Pfg . für das Stück ; der Verbraucher aber zahlt dafür
in Berlin 1 Mark bis 1,60 Mark . Im vergangenen Früh¬
jahr wurden in Wiesbaden ftir Saatkrähen 2 Mark bis
2,60 Mark gezahlt . Angesichts dieser Tatsachen wird es
nicht schwer sein, zu erkennen, wer die Ware verteuert.

Braubach, den 13. Jnli.
( : :) Verschiedenes.  Endlich geht man jetzt ernst¬

lich daran dem Ueberhandnehmen der Wildschäden durch
zwangsweisen Abschuß abzuhelfen und soll, wenn er nötig
sein wird , Militär zur Mithilfe herangezogen werden . In
Jagdbezirken mit starkem Wildstand und ungenügenden
Hilfskräften zum erfolgreichen Abschuß ist beim General¬
kommando ein zwangsweiser Abschuß zu beantragen . —>
Die gefürchtete Blattkrankheit der Weinstöcke ist trotz drei¬
maligen Bespritzens mit Kupfer-Vitriollösung stellenweise
aufgetreten . — Um einen Ueberblick über den Bedarf an
Frühkartoffeln zu gewinnen , ersucht der Bürgermeister die
Verbraucher , die gewünschten Mengen , getrennt , für die
Monate Juli , August , September , heute, Freitag , nachmit¬
tag von 2—6 Uhr im Rathaussaale anzumelden . — An¬
stelle des freiwillig ausgeschiedenen Kirchenvorstehers Wie¬
gel wählte die evangelische Gemeindevertretung den Klemp¬
nermeister Christ . Bingel.

6 Bornhofen,  13 . Juli . Unser Gnadenort ist trotz
der Kriegszeit auch dies Jahr wieder von Sommerfrisch¬
lern gut besucht und alle finden in unseren weit bekannten
Hotels und Gasthäusern neben der vorzüglichen Aufnahme
die gesuchte Ruhe . An der Befftätte unserer Gottesmutter
hat schon mancher in jeder Beziehung die ersehnte Erholung
gefunden . Aber auch die Prozessionen zählen stets viele
Teilnehmer , die inniger als je in dieser schweren Zeit im
Gebete der Gnadenkirche verharren . Gestern brachte uns
der Dampfer „Stadt Köln " wieder eine sehr große Prozes¬
sion aus Mehlem die hier übernachtete und heute nach der
Heimat zurückkehrte.

a St . Goarshausen,  13 . Juli . Bei herrlichem
Wetter brachte uns gestern ein Köln-Düsseldorfer Dampfer
eine Gesellschaft von 90 Insassen und Personal eines Re¬
serve-Lazarettes aus Wiesbaden nach St . Goar und nach¬
dem die Ausflügler übergesetzt waren , kehrten sie dahier
ins „Hotel Adler " bei Reese ein. Bei Sang und Klängen
einer mitgebrachten Musikkapelle verlebten die Leute dahier
bis um 5 Uhr einige recht frohe Stunden und fteuten sich
über die ihnen im „Adler " zuteil gewordene gute Verpfle¬
gung . Ein Dampfer brachte die Leute um 6 Uhr ab St . Go¬
ar wieder nach ihrem Heim resp. Biebrich.

e S t. G o a r s -h a u s e n , 13. Juli . Wie eine Ein¬
ladung besagt, wird am Sonntag , den 15. Juli dahier im
Lokale des Herrn Deinet „Zum Deutschen Haus " eine Ver-

Der Lnndmnn hat jetzt das Watt!
Landwirte ! Getreideablieferung ist jetzt höchste

Ehrenpflicht ! Das deutsche Volk braucht Euch und
Euer Korn , das den Sieg erst vollendet ! Nichts darf
Euch abhalten , schnell, reichlich und trotz Bestellzeit
zu liefern

Zeder Mole
nimmt Beftrllnngen ans das

Lahnsteiner Tagedlatt entlegen.
Der Bezugspreis beträgt monatlich Mk . —,60
vierteljährlich Mk 1.80. Bei Bezug durch die

Post tritt die Bestellgebühr hinzu.

_ __ __ -

Kgl. Lehranstalt für Wein-, Obst- und Gartenbau zu
Geisenheim am Rhein.

Wir bringen hiermit zur Kenntnis , daß an der Kgl.
Lehranstalt im Jahre 1917:

1. Ein Obstoerwertungslehrgang für Männer und Haus¬
haltungslehrerinnen in der Zeit vom 30. Juli bis 19.
August.

2. ein Obstoerwertungslehrgang für Frauen in der Zeit
vom 20 . bis 25 . August

Die Lehrgänge beginnen an den zuerst genannten Ta¬
gen vormittags um 8 Uhr . Der Unterricht wird theoretisch
und praktisch erteilt , sodaß die Teilnehmer Gelegenheit ha¬
ben die verschiedenen Verwertungsmöglichkeiten einzuüben.

Das Unterrichtsgeld beträgt für den Lehrgang zu 1: für
Preußen 10 J ( , für Nichtpreußen 15 «Ä; für den Lehrgang
§a 2: für Preußen 6 für Nichtpreußen9 JL.

Anmeldungen sind unter Angabe deS Vor- und Zu¬
namens, Wohnortes sowie der Staatsangehörigkeit an die
D i r e kt i o n zu richten. _ Der Direktor. _
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Weitere AiWden oon Brotkarte»
als Ersatz für nicht gelieferte Mengen an Speisekartoffeln
für die Zeit vom 8 —21. Juli finden statt:

Samstag , den 14. Juli für die Buchstaben R —Z.
Die Ausgabe findet nur Vormittags von 8—12 Uhr

statt. Nachmittags sind die Büros geschloffen.
Oberlahnstein, den 10. Juli 1917.

Der Maglstr« .

Die freiwillige Ablieferung der beschlagnahmten Ein-
richtmigsgegenstgnde ans Kspfer und Kupserlegierungen.
wie in den Ausführungtzbestimmungen vom 18 Juni 1817
Ireisblatt Nr. 144 bekannt gegeben, kann nunmehr auf dem
mathause, Zimmer Nr. 2, erfolgen.

Obertahnstein, den 9. Juli 1917.
Der Magistrat.

Die ausgestellten Leseholzscheine berechtigen nur zum
Sammeln dürren Holzes in den auf der Rückseite derselben
bezeichneten Distrikte, welches nur mittels Traglasten, eines
Handkarrens oder eines kleinen Handwagens nach Hause
geschafft werden darf. Das Abfahren gebundener Wellen,
besonders der Eisenbahnwellen, das Benutzen eines Fuhr
wertes ist streng verboten. Etwaige Verstöße werden straf¬
rechtlich verfolgt und haben sofortige Einziehung der Lese¬
holzscheine zur Folge.

Die auf den Scheinen aufgedruckten Bestimmungen
sind genau zu beachten.

Oberlahnstein, den 27. Juni 1917.
Der Magistrat.

Die Stadt Niederlahnstein gibt zur Behebung des Klein«
Heldmangels

P«»ieWtscheiot zo8« Pfennigen
aus, die gegen Vorzeigung bei der Stadkasfe zum Nenn¬
wert jederzeit eingelöst werden. Interessenten können diese
Gutscheine bei der Stadkasfe in den Vormiltagstunden von
9—12 erhallen.

Niederlahnstein, den 9. Juli 1917.
Der Magistrat : Rody.

Weeen Mangel an Kohlenzufuhr muß d>e Gasab-
gab ? bedeutend eingeschränki werden Vom 12 ds. Mts.
ab wird nur Gas v n vormittags 7 —8^ von 10—2 Uhr
Nachmittags von 6V*—8 Uhr abends abgegeben.

Während den übrigen Zeit wird der Druck so gering
fei«, daß eine Gasentnahme völlig ausgeschlossen ist.
Die Direktion der Gas und Wasserwerke Codlenz.

Wird veröffentlicht.
Niederlahnstein den 12-4. Juli 1917.

Der Magistrat.

^ :‘SläOS* i)* *̂ * *ü -jfe rücrckc ytx

Traaer-
Dracksachen

wie:

Totenzettel, Totenbriefe
Beileidskarten

liefert schnell und billig die

Buehdruckerei Franz Schickei
Oberlahnstein.

Niederländer DanMWrt.
Unabhängig von dem Frachtgutverkehr der Schiffahrts-

gruppe verkehren die Niederländer Personenboote in
geregelter Fahrt zwi chen Ro lerdam und Mannheim und
bieten wie bisher eine promte und zuverlässige Beförderung
für Eil - und Frachtgüter.

Die. Aus- und Ein-adestelle für Berg- und Talgüter
befindet fich nach wie vor an unseren Landebrücken an den
Rheinwerst n.

Auslunft über Frachten, Abfahrtszeiten etc erteilen di»
Agenturen der Niederländischen Dampfschiff-Rederei in Ober-

hnstein, Braubach, St . Goarshausen, u. f. w.

AhrOn der HwM-Bahn.
Boppard
Buchholz
Fleckertshöhe7.05
Ehr
Halsenbach
Leinixgen
Pfalzfkld
EasteLau«
Simmern

6.29 12.52
7.00 1.23

7.1!
7.17
7.26
7.36
8.06
8.40

129
1.35
1.43
1.52.
2.00
2.27
3.07

3 53 5.50
4.25 6.21
4.31 6.26
4.37 6.32
4.45 6.38
4 54 6 47
5 02 6.54
5.40 «>>r„ • «*»»6.17 tags

Simmern
Castellaun
Pfalzfeld
Leiningen
Halsenbach
Ehr

5.03 12.01 »i« 7
5.42 12.44 ta** 7.
6.18 1.20 7.03 8.
6 28 1.30 - 8
6.37 1.42 7.18 8
6.43 1.48 - 8

Fleckertshöhe6.49 1.S4 - S
Buchh- lz 6.59 2.02 7.34 8
Tspparb 7.27 2.31 8.02 8.

»W"' Iahrknh RiederlahisteinerSpak' Md DarlehnrWnMM
t« verkaufen bei
chuiri « Oberlahnßei«.

Ei»e junge, schwereHollilid.5ahrknh
zu verkaufen bei
Richard Arzdöcher,Bravbach.

Drehbank
für Holzarbeilen, Fußbetrieb
mit starkem eisernem Unterge
stell, billig zu verkaufen.

Näh in der Geschäftsstelle.

Mer ms öcherlim
(an der Kleinbahn) 42 Ruten, zu
verkaufen. Zu erfragen in der
Geschäftsstelle.

Verwendet fiMf)
tut Briefen, Korten usw. 1—

Tinte
wieder ein getroffen.
v* R. taifmmte» Pf.
7*4 , Reichs *,« . 25  „
74 „ Nomal -S»

ülertinte IMH
7>Kr. Nanschnm-e
Romalschreiblwle1« „

Papiergeschäft
Ed . Schlckal.

Mdche>od.5rm
zur sofortigen Aushilfe gesucht.
Wo sagt die Geschäftsstelle.

3mzes ged. MSdche».
welch:s in Buchführung Steno¬
graphie u Schreibmaschineaus¬
gebildet ist, sucht Anfangsstelle.
Gest Offerten unter M an
die Geschäftsstelleerbeten.

Aktiva.

E . G . « . « . H

Silan ; am 31. Dezember 1916.
Passiva.

» . Pf,-
Kassevbestand am Jahresschluffe 12,27 50
» «»steheude Darleh» 114018 98
Konta-Korrent-Berkehr
Tuthaben bei Mitgliedern 23276 37
Tuthaben bei der Diskonto-Gesellschaft,

Filiale Koblenz 25739 —
Mobilien-Konto 1 —
Einnahmereste aus Zinsen 1540 51

177098 36

Teschästsguthabeu der Mitglieder
Sparkaffengelder
Kouto-Korreut-Berkehr
Guthaben der Mitglieder
Stiftungs - und Reservefonds
Tewiun pro 1916

M. Pfg.
1710 —

1,8437 58

9845 91
26966 77

138 10

177098 36

Mitgliederzahl Ende 1915: 139, Zugang 1916: 3, Abgang 1916 : 7, Stand 1916: 135.
Niederlahnstein» den 1. Juli 1917.

Der Vorstand:
Hamm . Matarö . A . Faust . I . Zell.

Der Ansfichtsrat:
Ludwig , Pfarrer. E. S . Schmidt , Kommerzienrat. Dr . Dahlem » Justizrat.

v . Eytz. Müuz » Postsekretär. Steil.

, Junges
ötnndenmodcken

gesucht. NiedrrlahnSrl « .
Becherhöll Nr. 1

Suche zum 1
Ok-ober eine

August evst.

z-oder4-Mmemo-
UUNK Zubrhör. Offerte m.
ilHilj ) Meis an i-  Jäger,

Burgstraße 43, Oberlayufiein.

WIESBADEN, Rheinstrasse 42|44.
Mündelsieher,unter Garantie des Bezirksverbandes des Regierungsbezirks Wiesbaden.
Reichsbank-Giro-Konto. — Postscheckkonto Frankfurt a. M. Nr. 600. —Fernruf 833 u. 893

28 Filialen (Landesbankstellen) und 170 Sammelstellen im Regierungsbezirk Wiesbaden
und ohneDarlehen gegen Hypotheken mit

Amortisation
Darlehen an Gemeinden und öffentliche

Verbände
Darlehen gegen Verpfändung von Wert¬

papieren (Lombard -Darlehen)
Darlehen gegen Bürgschaft (Vorschüsse)
Uebernahme von Kauf- und Gütersteig¬

geldern
Kredite in laufender Rechnung.

Ausgabe von Schuldverschreibungen „der
Nassauischen Landesbank.

Annahme von Spareinlagen.
Annahme von Gelddepositen.
Eröffnung von provisionsfreienScheckkonten
Annahme von Wertpapieren zur Ver¬

wahrung u. Verwaltung (offene Depots).
An- und Verkauf von Wertpapieren , Inkasso

von Wechseln und Schecks, Einlösung
fälliger Zinsscheine (für Kontoinhaber.)

Vceschliessbare Schrankfäche ? in «lei * newerrichtstciAStahlkammer.
Die Uassaufsche Laudesbauk ist amtliche Hinterlegungsstelle für Müudelvermögen.

Nassanische Lehecsversicherangsasstalt.
— Gemeinnützige Anstalt des öffentlichen Rechts —

Grosse Lebensversicherung
(Versicherungen über Summen von Mk. 2000 an aufwärts mit ärztlicher Untersuchung).

Kleine Lebens Volks -Versicherung
(Versicherungen über Summen bis zu Mk. 2000 einschl ohne ärztliche Untersuchung,

wie Sterbegeld-, Altersversorgungs -, Militärdienstkosten-, Aussteuer-u. Kinderversicherung i.
Hypothekentilgungs - Versicherurig . — Rentenversicherung

Direktion der Nassauisehen Landeshank.

MdinMichtige im Schreiben
gewandt, gesucht, solche mit landwirtschastlichev Kenvt-
nifien avsgerMet. bevorzugt.

St . Goarshausen, den 11. Juli 1917.
Kriegswirtschastsstelle des Kreises St . Goarshausen.

H u n s che d e.

Neve Marmelade,
sehr gut non GeschimM,

ausgewogen per Pfund 60 Pfg .,
Eimer von 25 Pfd „ „ 58 „
Kübel von 50 Pfd . „ „ 56 „

so lange Vorrat reich: empfiehlt
£  Efdien brenn er , Bravbadi,

Karlstratze 10

Nase»M MSdche»,
welche gut nahen können, finden auf Reparatur -Arbeiten
lohnende und dauernse Beschäftigung.

-Jolle Hofbep.

lsch»i«Msder eisern.Bagger
«och«e«. billig zu verbansen.

As tu £löoki®r, Schiffs bcrumeister,
Codlenz a. Rh.

lsnstige Matte?
Ovrck» voiervoll» Sitter »ad xackevSen  Text

Las kumoristiscke keibblatt
aller f»U>| vn »a mi Oadeiwstedliedeue* I

f * 1 « p o « ■ mi pr,t » - l> bo » a » m » i>tr
nonatQä , vr Mark 1.40

bei allen SuLkll«Slv,g »ri und postanstalle».
Verlag der KaMge« SlllNer in Serlin ölv . K8.

Kreisoerband fkr HandwerkM Gewerbe
m Kreise 6t. SosrshMse».

Einladung
za einer verireier -versammlung
am Sonntag, den 15. 3«li, nachmittags7-2 Uhr.

im Lokale des Herrn Deinet,,Zum Deutschen Haus - ,
in St . Goarshausen.

/ Tagesordnung:
1) Besprechung über das dem Verein von der Handwerks¬

kammer zugegangene Rundschreiben betr. Ausstellung
einer Liste der Hilfsdienstpfl-chtigen. Ausgabe von
Meldekarten hierzu für die selbständigen Handwerker

2)  Besprechung über die vom Eowerheverein für .Nassau
zu gründende Krankenkasse für selbständige Handwerker.

3) Sonstige Angele enheiten des Kreisverbandes.
Alle Vereine für Handwerk und Gewerbe unseres Krei¬

ses werden -gebeten, Verireler zu en-.senden. selbständige
Handwerker aus Or en. wo kein solche Verein oder Innung
besteht, können«n dieser Bersammlnna lerlnehmen

Der Vorstand.
I . A : Eduard Schicket,  Vorsitzender.

Die Städtische Annahme- md
Verkaufsstelle

für letttgt» Kleidmis- nab MscheMe
fotme öchshMM»

, ist geöffnet
jeden Dienstag vnd Freitag, «schmittazs2- s Uhr.

Adslfstratze 31.

Stvldeawädche»
oder F»a» für vsr- oder nach¬
mittags gesucht

Frau Oanm , Bahnhof 8.

|2 Zinmcr, Küche nnb
Isalobc

w Mädchen
ad.Knegerwitwe
für ganze oder dolbe Tage für
leicbie Arbeit gesucht in der
NrnckerriSckickel,
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